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Das Rentensystem in Polen – zehn Jahre nach der Reform auf dem 
Prüfstand
Urszula Banaszczak-Soroka, Breslau

Zusammenfassung
Das polnische Rentenversicherungssystem wurde 1999 reformiert. Wesentlicher Bestandteil der Reform war 
die Streuung der Möglichkeiten (»drei Säulen«), für die Rente einzuzahlen und infolgedessen die Diversi-
fizierung der Finanzierungsquellen für zukünftige Rentenauszahlungen. Die Organisation des Rentensys-
tems sollte allen Bürgern maximale soziale Sicherheit garantieren. Die völlig neuen Erfahrungen im Zusam-
menhang mit der gegenwärtigen Finanzkrise ließen die bisher unbemerkten Nachteile des Rentensystems 
zutage treten. Die Nutznießer der Reform sind nicht die zukünftigen Rentner, sondern die privaten All-
gemeinen Rentenversicherungen. Aber auch die diskutierten Novellierungsvorschläge lösen nicht das Pro-
blem der in Polen relativ kurzen Lebensarbeitszeit und der dramatischen Veränderung der Alterspyramide. 
In den nächsten 20 Jahren wird sich die Bevölkerungszahl aufgrund der sinkenden Geburtenrate und auf-
grund von Migrationsprozessen systematisch verringern und gleichzeitig nimmt die Lebenserwartung wei-
ter zu. Auf diese Herausforderung muss das Rentensystem noch Antworten finden.

1999 wurde in Polen das Rentenversicherungssys-
tem reformiert. Die Reform betraf alle Geburts-

jahrgänge ab 1949, wobei für die Jahrgänge bis 1968 
die Möglichkeit bestand, in dem alten System zu blei-
ben. Die Reform des Rentensystems war angesichts der 
alternden Gesellschaft und der gleichzeitig zunehmen-
den Lebenserwartung notwendig geworden, was zu der 
Einschätzung geführt hatte, dass das alte Rentensys-
tem nunmehr unzulänglich geworden sei. Es funktio-
nierte nach dem Grundsatz, dass alle berufstätigen Per-
sonen für den Unterhalt der aus dem Arbeitsleben aus-
geschiedenen Generationen verantwortlich sind, und 
basierte auf der Auszahlung der Rentenzahlungen durch 
die staatliche Sozialversicherungsanstalt (������������Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych – ZUS). Im Staatshaushalt fehlen 
jedoch die notwendigen Mittel, die Rentenzahlungen 
zu tätigen. Wesentlicher Bestandteil der Reform war 
daher die Diversifizierung der Möglichkeiten, für die 
Rente einzuzahlen und infolgedessen die Diversifizie-
rung der Finanzierungsquellen für zukünftige Renten-
auszahlungen. Dies sollte in der Weise umgesetzt wer-
den, dass von den Versicherten selbst die Verantwor-
tung für ihre wirtschaftliche Situation im Alter über-
nommen wird. Das neue Rentensystem besteht aus drei 
»Säulen«: Mit der »ersten Säule« wird der Versicherte 
gegen Armut im Rentenalter abgesichert, die »zweite 
Säule« stellt einen ähnlichen Lebensstandard wie wäh-
rend der Berufstätigkeit sicher und die »dritte Säule« 
stellt einen höheren Lebensstandard im Rentenalter in 
Aussicht (Zusatzrentenversicherung).

Die »erste Säule« ist obligatorisch, sie umfasst alle 
Arbeitnehmer und wird von der ZUS organisiert, die 

den Sozialversicherungsfonds (Fundusz Ubezpieczeń 
Społecznych������������������������������������������ – FUS) verwaltet. Der FUS ist ein öffent-
licher, zweckgebundener Fonds, der Geldmittel, darun-
ter Rentenbeiträge, aus eindeutig bestimmten Quellen 
für eindeutig bestimmte Zwecke anhäuft. Die Höhe 
des Rentenbeitrags legt der Staat im Rahmen der Sozi-
alpolitik fest. Zurzeit liegt er bei 19,52 % des Bruttoein-
kommens. Arbeitnehmer und Arbeitgeber übernehmen 
jeweils die Hälfte des Betrags. 12,22 % des monatlich 
abgeführten Gesamtbetrags werden auf dem individu-
ellen Konto des Versicherten bei der ZUS gutgeschrie-
ben, 7,3 % werden an die »zweite Säule« des Rentensys-
tems überwiesen, die ebenfalls obligatorisch ist und alle 
Berufstätigen umfasst und die von den Offenen Renten-
fonds (������������������������������������������Otwarte Fundusze Emerytalne��������������� – OFE) organi-
siert wird (Ende 2009 gab es in Polen 14 OFE). 

Das individuelle Konto des Versicherten bei der ZUS 
dient nur der Registrierung der eingehenden Beiträge. 
Da der FUS als zweckgebundener Fonds nicht in vor-
handene Finanzinstrumente investieren kann, vermehrt 
er das eingehende Geld auch nicht. Die Finanzmittel, die 
sich aus den Beitragszahlungen ergeben, werden sofort in 
Form verschiedener Leistungen weiterverteilt, so dass es 
sich bei dem vom Versicherten angehäuften Kapital um 
ein fiktives Kapital handelt. Es ist nur »auf dem Papier« 
vorhanden und wird jährlich um den realen Anstieg von 
Preisen und Leistungen valorisiert.

Die monatliche Rentenauszahlung aus der »ers-
ten Säule« der ZUS ergibt sich aus dem Rentenkapi-
tal dividiert durch einen demografischen Faktor. Das 
Rentenkapital ist abhängig vom Zeitpunkt des Renten-
eintritts. Mit der Länge der Lebensarbeitszeit erhöht 
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sich das Rentenkapital, da es sich um die Summe der 
valorisierten Beiträge handelt, die seit 1999 auf dem 
individuellen Konto des Versicherten registriert sind. 
Der demografische Faktor, der am 31. März jeden Jah-
res vom Statistischen Hauptamt (�������������������Główny Urząd Staty-
styczny ��������������������������������������������– GUS) bekanntgegeben wird, ist die in Mona-
ten ausgedrückte durchschnittliche Lebensdauer nach 
dem Renteneintritt; sie wird für Frauen und Männer 
einheitlich angesetzt. Diesen Teil der Rentenzahlung 
garantiert der Fiskus. 

Für die Organisation der »zweiten Säule« zeichnen 
die OFE verantwortlich, die von privaten Allgemeinen 
Rentenversicherungen (���������������������������Powszechne Towarzystwa Eme-
rytalne – PTE) gebildet und verwaltet werden (jede PTE 
verwaltet einen OFE). Grundlegendes Ziel der OFE ist 
die Anhäufung von Geldmitteln (präziser die Über-
nahme dieser Mittel von der ZUS) und deren Anlage 
mit dem Ziel, sie den Mitgliedern des Fonds nach Errei-
chen des Rentenalters auszuzahlen (genauer: sie der ZUS 
für die Auszahlung zu übertragen). Die Zugehörigkeit 
zu den OFE ist für die arbeitende Bevölkerung ebenfalls 
obligatorisch. Jeder entscheidet sich für einen Fonds; für 
die Entscheidung hat der Betroffene sieben Tage nach 
Unterzeichnung des ersten Arbeitsvertrags Zeit. Ist keine 
Entscheidung getroffen worden, wird von der ZUS per 
Losverfahren ein OFE bestimmt. Ende 2009 umfass-
ten die OFE knapp 14,3 Mio. Personen. 

Die OFE sind ein Bestandteil des Kapitalrentensys-
tems. Der Kapitalcharakter beruht auf der Investition 
der angehäuften Beiträge in die Finanzmärkte. Daher 
ist die Höhe dieses Teils der Rente, der aus dem jeweili-
gen OFE gezahlt wird, nicht nur von der Höhe der Bei-
träge (also des Einkommens) und der Dauer der Bei-
tragsleistungen (der Arbeitszeit) abhängig, sondern auch 
und vielleicht vor allem von den Anlageergebnissen des 
jeweiligen OFE und der makroökonomischen Situation. 
Eine Ergänzung der offiziellen Formen der Rentenver-
sicherung sind Arbeitnehmer Rentenprogramme (����Pra-
cownicze Programy Emerytalne����������������������� – PPE) sowie Individu-
elle Rentenkonten (Indywidualne Konta Emerytalne – 
IKE). Eine solche Ergänzung der offiziellen Formen wird 
unter den Begriff der »dritten Säule« des Rentensystems 
gefasst. Sie ist freiwillig und im Fall der PPE eine grup-
penspezifische, im Fall der IKE eine individuelle Anhäu-
fung von Mitteln für die zukünftige Rente. Beide For-
men der Ergänzung sind wenig verbreitet.

Die ersten zehn Jahre des neuen 
Rentensystems
Das zehnjährige Bestehen der Rentenreform fiel in die 
Zeit der Finanzkrise und enthüllte viele Nachteile des 

reformierten Rentensystems. Es hat sich herausgestellt, 
dass die Nutznießer der Reform nicht die zukünftigen 
Rentner sind, sondern die PTE. Als die PTE ihren Inha-
bern Gewinne einbrachten sowie eine überdurchschnitt-
liche Rentabilität (siehe Grafik auf S. 6) und damit ein-
hergehend Dividenden (fast 2,5 Mrd. Zloty in zehn Jah-
ren), begannen die OFE die Aktiva ihrer Fondsmitglie-
der zu verlieren. Vom 31. Dezember 2007 bis 31. Dezem-
ber 2008 verloren die Rentenfonds mindestens 21 Mrd. 
Zloty. Auf diese Weise gingen fast alle Gelder, die ihnen 
aus den Rentenbeiträgen im Jahr 2008 von der ZUS 
weitergeleitet worden waren, unwiderruflich verloren. 

Diese Situation hatte unmittelbaren Einfluss auf die 
von den Fondsmitgliedern erzielte Rentabilität. 

Wie die statistischen Daten zeigen, hat sich das 
Rentenkapital umgerechnet in Verrechnungseinheiten 
infolge von Fehlern der verantwortlichen Verwalter und/
oder negativer wirtschaftlicher Entwicklungen deut-
lich verringert, was sich unmittelbar auf das Niveau der 
künftigen Rente auswirkt. Nach dem 1. Quartal 2009 
begannen die OFE langsam, die erlittenen Verluste auf-
zuholen (s. Grafik auf S. 7 oben).

Die Organisation des Rentensystems sollte allen Bür-
gern maximale soziale Sicherheit garantieren. Es wurde 
von der Annahme ausgegangen, dass man mindestens 
den Betrag, den man in den Fonds spart, auch im Ren-
tenalter erhält. Es muss nun allerdings deutlich hervor-
gehoben werden, dass die OFE im Namen der Versicher-
ten investieren (investieren als langfristige, mit Risiko 
belastete Allokation wirtschaftlicher Ressourcen) und 
nicht sparen (sparen als Sicherstellung der finanziellen 
Mittel ohne Risiko) und dabei nicht nur Gewinne, son-
dern auch Verluste aufgrund einer falschen Investitions-
politik oder einer negativen wirtschaftlichen Situation 
erzielen. So trägt der Berufstätige allein das volle Risiko, 
das von den angehäuften Aktiva, der wirtschaftlichen 
Situation im Land und der Art und Weise der Bewirt-
schaftung der Aktiva ausgeht. 

Die völlig neuen Erfahrungen im Zusammenhang 
mit der gegenwärtigen Finanzkrise ließen die bisher 
unbemerkten Nachteile des Rentensystems zutage treten 
und lösten eine Welle breiter Diskussionen aus, an denen 
sich die Regierung und andere Politiker, Vertreter der 
Wissenschaft und der Gesellschaft und andere Experten 
beteiligen. Dabei kamen auch extreme, manchmal exo-
tische Ansichten zu Wort. Ein Beispiel für letzteres ist 
der Diskussionsbeitrag des stellvertretenden Minister-
präsidenten und Wirtschaftsministers Waldemar Pawlak 
von Ende April 2010, der eine Senkung der Rentenbei-
träge auf 120 Zloty monatlich vorschlägt und jedem 
Rentner in der Zukunft eine Rentenauszahlung in Höhe 
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von mindestens 1.200 Zloty von der ZUS. (Nach Mei-
nung von Experten müsste ein Rentner dann mindes-
tens 70 Jahren arbeiten, sollte die defizitäre ZUS und 
damit der Staatshaushalt nicht belastet werden.) Eine 
andere Ansicht stellte Andrzej Sadowski, der Gründer 
und Vizepräsident des unabhängigen Wirtschaftsin-
stituts Adam Smith-Zentrum, vor, der eine Reform in 
Anlehnung an das kanadische Modell vorschlägt. Die 
selbstverwaltete Wirtschaftskammer für Rentenversi-
cherungen (�������������������������������������Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytal-
nych������������������������������������������������) dagegen ist für die Beibehaltung des gegenwär-
tigen Systems. Es überwiegt jedoch die gemäßigte Ein-
schätzung, dass das bestehende Rentensystem einiger 
Korrekturen unterzogen werden sollte. Im Folgenden 
sollen ausgewählte Aspekte dargestellt werden. 

Ausgewählte Korrekturvorschläge zum 
Rentensystem
Die Beobachtung der OFE während der Krise und die 
Tatsache, dass zum ersten Mal Renten aus den OFE 
ausgezahlt werden, zwang die Regierung und das Par-
lament, erste schnelle Entscheidungen über Änderungen 
des geltenden Gesetzes über die OFE zu treffen. Eine 
wesentliche Änderung betraf die Höhe der von den OFE 
einbehaltenen Verwaltungsgebühr. Diese Gebühr ver-
ringerte jeden monatlichen Beitrag des Fondsmitglieds, 
der von der ZUS überwiesen wurde, und minderte so 
dessen Aktiva auf seinem individuellen Konto. 1999 
wurde diese Gebühr gesetzlich im Bereich von 7 % fest-
gelegt; sie sollte bis 2014 auf das Niveau von 3,5 % sin-
ken. Die Verwaltungsgebühr, die der Konkurrenz zwi-
schen den Fonds dienen sollte, wurde nie in dieser Weise 
eingesetzt. In der Praxis haben alle OFE, bis auf zwei 
Ausnahmen, die höchstmögliche Gebühr erhoben. In 
Hinblick auf das Wohl des Versicherten nahm die Regie-
rung 2009 eine Novellierung des Gesetzes für die OFE 
vor und legte die Höhe der Verwaltungsgebühr auf maxi-
mal 3,5 % fest. Diese Gebühr ist die größte und nicht 
die einzige Belastung für das Fondsmitglied. Von den 
Brutto-Aktiva der Fondsmitglieder werden noch weitere 
Verpflichtungen der OFE bestritten, die u. a. gegenüber 
den PTE (für die Verwaltung der Aktiva), Finanzbera-
tungsunternehmen (Provisionen und Gebühren für die 
Empfehlungen von An- und Verkauf von an der Wert-
papierbörse notierten Finanzinstrumenten) oder dem 
Depositar (für die Aufbewahrung von Wertpapieren) 
eingegangen werden.

Eine grundlegende Veränderung betraf die Art 
und Weise der Auszahlung der Renten. Im Rahmen 
der Reform des Rentensystems sollte noch eine Instanz 
entstehen, die Rentenanstalten (Zakłady Emerytalne – 

ZE), die ebenfalls privat bewirtschaftet werden sollten, 
so wie die OFE. Sie sollten von den OFE die Aktiva der-
jenigen übermittelt bekommen, die in Rente gehen, sie 
sollten mit diesen Geldern wirtschaften und die Renten 
auszahlen bzw. anderen Verpflichtungen nachkommen, 
die die Rentner gegenüber den betreffenden Begünstig-
ten eingegangen sind. Jeder sollte das Recht haben, eine 
lebenslange Rente auszuwählen, was im Grunde bedeu-
tet zu kaufen (d. h. zum zweiten Mal für die Verwal-
tung der Aktiva und die Organisation der Auszahlun-
gen zu zahlen), ohne die Möglichkeit zu haben, die ZE 
zu wechseln. Dieses Problem ist sowohl gesellschaftlich 
als auch politisch so umstritten, dass es bis heute nicht 
endgültig gelöst ist. Den Rentnern – eigentlich den eini-
gen tausend Rentnerinnen, die die Berechtigungen im 
neuen Rentensystem erworben haben – zahlt zurzeit 
die ZUS die Leistungen, sowohl aus eigenen Mitteln 
als auch aus den von den OFE überwiesenen, denn mit 
dem Gesetz über die Kapitalrenten vom 21. November 
2008 wurde ein eigentümliches Provisorium eingeführt, 
das der ZUS neue Befugnisse erteilt. Die Befürworter 
sind der Ansicht, dass es auf diese Weise billiger für den 
Rentner wird, die Gegner meinen, dass dies eine Negie-
rung der Reformidee sei, mit dem Ziel, die Gelder der 
Rentner in die staatliche und in gewisser Weise politi-
sche ZUS zurückzuführen.

Die genannten Änderungen lösen nicht die vielen 
Kontroversen, die das derzeitige Rentensystem hervor-
ruft. Sich mit der Frage der Lebensarbeitszeit zu beschäf-
tigen, ist das Problem, das zu akzeptieren der Gesell-
schaft am schwersten fällt. In den nächsten 20 Jahren 
wird sich die Bevölkerungszahl im Land aufgrund der 
sinkenden Geburtenrate und aufgrund von Migrati-
onsprozessen systematisch verringern. Gleichzeitig ver-
längert sich die Lebenserwartung. Gegenwärtig leben 
Frauen durchschnittlich 80 Jahre und Männer 71,3 
Jahre (im Vergleich zu den 1950er Jahren ist dies eine 
Verlängerung der Lebenserwartung bei Frauen um 18 
Jahre und bei Männern um 15 Jahre). Nach den Prog-
nosen wird die Lebenserwartung noch um ca. drei bzw. 
sechs Jahre steigen. Dies bedeutet eine bedeutende Ver-
änderung hinsichtlich der Altersstruktur der Bevölke-
rung, d. h. der Anstieg des Anteils der Generationen im 
arbeitsfähigen Alter (von 6,2 Mio. im Jahr 2008 auf 9,6 
Mio. im Jahr 2035) bei gleichzeitigem Rückgang des 
prozentualen Anteils von Kindern und Jugendlichen, 
was sich in der Konsequenz – plus die Migration – im 
Rückgang der Anzahl der Menschen im arbeitsfähigen 
Alter widerspiegeln wird (von 24,6 Mio. im Jahr 2008 
auf 20,7 Mio. im Jahr 2035). Derart wesentliche Ver-
änderungen in der Bevölkerungsstruktur werden sich 
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stark auf den Arbeitsmarkt auswirken, darüber hinaus 
auf die Beitragseinzahlungen in die ZUS und die Steu-
ereinnahmen des Staates, so dass die Frage des Unter-
halts der älteren Menschen, die länger leben (für sich 
genommen eine positive Entwicklung), immer dringli-
cher wird. Nach den geltenden Vorschriften erreichen 
Frauen das Rentenalter mit 60 und Männer mit 65 Jah-
ren. Das Durchschnittsalter derjenigen, die im Jahr 2005 
Rente erhalten haben, betrug bei den Frauen 56 Jahre 
(im Jahr 2008 56,2 Jahre) und bei den Männern 58,4 
Jahre (im Jahr 2008 61,1 Jahre). Hier zeigt sich zwar 
eine steigende Tendenz, sie ist aber noch weit von der 
gesetzlich formulierten Grenze entfernt. 

Nach Meinung vieler Wirtschaftsexperten sollte das 
Rentenalter nicht nur zum Wohl des zukünftigen Rent-
ners, sondern auch für die Sicherheit des Staates ange-
hoben werden; zumindest sollte das Renteneintritts-
alter von Männern und Frauen auf 65 Jahre angegli-
chen und Personen, die bereits im Rentenstand sind, 
wieder für den Arbeitsmarkt aktiviert werden. Im Feb-
ruar 2010 hat das Zentrum zur Erforschung der öffent-
lichen Meinung (Centrum Badania Opinii Społecznej 
– CBOS) eine Umfrage zur Akzeptanz der Anhebung 
des Renteneintrittsalters durchgeführt. 74 % der Polen 
waren dagegen. 

Für die Aktiva der Rentenfonds wurden gesetzlich 
Anlagegrenzen (quantitative Beschränkungen) hin-
sichtlich dessen eingeführt, dass sich der Fonds an 
einem maximalen Grad an Sicherheit und Rentabili-
tät der betreffenden Anlagen unter Berücksichtigung 
des Risikograds, den die einzelnen Instrumente ber-
gen, orientieren soll (s. Tabelle auf S. 7 unten). Die 
vom Staat auferlegte Investitionspolitik und das eigen-
tümliche Paradox, das die Fondsanlagen erfüllen sollen 
(maximale Sicherheit und gleichzeitig maximale Ren-
tabilität der Anlagen) verursacht, dass sich die OFE 
auf dem Markt konservativ verhalten. Dies belegt die 
Zusammensetzung des Investitionsportfolios der Fonds 
mit einem eindeutigen Übergewicht an Staatsanleihen. 
Eine solche Investitionspolitik garantiert keine zufrie-
den stellenden Umsätze in einer »normalen«, nicht 
von Krisen erschütterten Finanzsituation (s. Grafik 
auf S. 8 oben).

Die Ursachen dieser Investitionsregeln lassen sich 
auch am allzu flachen, regulierten Kapitalmarkt beob-
achten. Das Angebot anderer Finanzinstrumente als 
der Staatsanleihen ist verglichen mit der von den OFE 
erzeugten Nachfrage beschränkt. Die Kapitalisierung 
der an der Wertpapierbörse notierten einheimischen 
Gesellschaften (regulierter Markt) betrug in der Zeit des 
größten Rückgangs ca. 230 Mrd. Zloty und Ende 2009 

421,2 Mrd. Zloty. Die vom Ministerium für Arbeit und 
Sozialpolitik vorbereitete Novelle des Gesetzes über die 
OFE beinhaltet die Einführung von Änderungen bei 
den Grenzen und Richtungen der Anlage der Aktiva 
der OFE abhängig vom Fondstyp und schlägt zwei 
Unterfonds vor: Unterfonds A soll Personen bis zum 
50. Lebensjahr vorbehalten sein, er verhält sich aggressi-
ver und hat eine breitere Auswahl an Finanzinstrumen-
ten; Unterfonds B ist für Personen ab dem 50. Lebens-
jahr bestimmt, er ist sicher und legt vor allem in Anla-
gen des Staates oder der Selbstverwaltungen an. Auf 
die Investitionspolitik hat auch die makroökonomi-
sche Situation Einfluss. Die Verschlechterung der wirt-
schaftlichen Situation, Krisen an den Finanzmärkten, 
jede Baisse auf dem Aktienmarkt und der beschränkte 
Zufluss neuer Anlageinstrumente an die Börse wirkt 
sich auf die Höhe der künftigen Leistung aus, umso 
mehr als Phasen von Baissen und Haussen, Krisen und 
dynamischen Wirtschaftswachstums periodisch auf-
treten und unterschiedlich lang dauern. Bei Eintritt in 
die Rente während einer Hausse ist die Rente höher als 
während einer Baisse.

Diese dargelegten Aspekte der Diskussion um Ände-
rungen im Rentensystem sind nicht das letzte Wort in 
der seit einigen Jahren scharf geführten Auseinander-
setzung. Es tauchen immer wieder neue Vorschläge aus 
dem Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik auf, die 
sofort von verschiedenen gesellschaftlichen oder mit 
den OFE verbundenen Gruppierungen kritisiert wer-
den, zum Beispiel:
•	 die Senkung der Beiträge, die den OFE von der ZUS 

überwiesen werden, von 7,3 % auf 3 %;
•	 die Möglichkeit, Verträge mit den OFE zu kündi-

gen und die dort angehäuften Mittel komplett dem 
FUS zu übertragen; evtl. die Übergabe nur eines Teils 
der Mittel an den FUS, die im Rahmen der »zwei-
ten Säule« angehäuft worden sind, ohne die Notwen-
digkeit, den Vertrag mit der OFE zu kündigen (dies 
betrifft Frauen im Alter von 55 Jahren und Männer 
im Alter von 60 Jahren);

•	 die Möglichkeit einer einmaligen Auszahlung der 
auf dem Konto der OFE angehäuften Mittel, und 
zwar dann, wenn die von den Mitgliedern der OFE 
erreichte Rente aus der »ersten Säule« die niedrigste 
Rente um mehr als das Doppelte übersteigt. Wenn 
jedoch die Rente aus der »ersten Säule« nicht mehr 
als das Doppelte der niedrigsten Rente beträgt, dann 
vermehren die im Rahmen der »zweiten Säule« ange-
häuften Mittel als einmaliger Beitrag das Konto des 
Versicherten beim FUS, was automatisch die Erhö-
hung der Leistung aus der »ersten Säule« verursacht.
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Die Reform des Rentensystems ist zweifellos politisch 
und gesellschaftlich sehr schwierig. Die unternomme-
nen Versuche einer erneuten Reform bzw. der Korrektur 
wecken aus gutem Grund große Emotionen. Im weite-
ren Verlauf ist eine Umorganisation des Rentensystems 
für die Landwirte in der Kasse der Landwirtschaftli-
chen Sozialversicherung (���������������������������Kasa Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego – KRUS) wünschenswert sowie des 
Rentensystems für die uniformierten Staatsdiener und 

die Bergleute, darüber hinaus eine Umorganisation des 
vorzeitigen Ruhestands usw. Dies wird teilweise sogar 
radikale Änderungen erfordern. Auf das Rentensystem 
darf nicht nur duch das Prisma der OFE geblickt wer-
den. Die Änderungen sollten umfassend sein und das 
gesamte, zurzeit ausufernde und instabile Rentensys-
tem neu ordnen.
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